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Elektronische Ausgabe des Amtsblattes 
 
21/2022 vom 25.05.2022 
 

 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie 
 

Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdacht spersonen und 
von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen  

 
Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen vom 25. Ma i 2022 

 

Der Landkreis Bautzen erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 1 und 
2, § 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 
der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für 
Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe folgende 

 

Allgemeinverfügung: 

 

1. Begriffsbestimmung 
 

Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten, soweit nicht anders angegeben, für 
folgende Personen (betroffene Personen): 

 

1.1 Personen, die engen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten 
Person (Quellfall) nach den jeweils geltenden Kriterien des Robert Koch-Instituts hatten, 
gelten als enge Kontaktpersonen . Dazu gehören Personen, die mit der positiv getesteten 
Person in einem Hausstand zusammenleben (Hausstandsangehörige ) und vergleichbare 
enge Kontaktpersonen.  
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1.2 Personen, die Symptome zeigen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten (COVID-
19-typische Symptome), und für die entweder das Gesundheitsamt eine Testung auf 
SARS-CoV-2 angeordnet hat oder die sich aufgrund der Symptome nach ärztlicher 
Beratung einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen haben (Verdachtspersonen ).  

 
1.3 Personen, die sich selbst mittels Antigenschnelltest positiv getestet haben (sog. 

Selbsttest), der ohne fachkundige Aufsicht durchgeführt wurde, gelten bis zum Vorliegen 
des Ergebnisses des PCR-Tests (molekularbiologische Untersuchung auf das 
Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2) als Verdachtsperson . 

 

1.4 Personen, die Kenntnis davon haben, dass ein nach Inkrafttreten dieser 
Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommener PCR-Test oder Antigenschnelltest 
(Antigentest für den direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2) oder ein unter 
fachkundiger Aufsicht selbst durchgeführter Antigenschnelltest oder PCR-Test ein 
positives Ergebnis aufweist sind positiv getestete Personen . Das gilt auch dann, wenn 
sie bisher Verdachtspersonen nach Nr. 1.2 oder Nr. 1.3 dieser Allgemeinverfügung waren.  

 

1.5 Einem PCR-Test (molekularbiologische Untersuchung auf das Vorhandensein des 
Coronavirus SARS-CoV-2) ist die Diagnostik mit weiteren Methoden des 
Nukleinsäurenachweises, wie zum Beispiel PoC-NAT-Tests, gleichgestellt.  

 

1.6  Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten zudem für betroffene Personen, die 
nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Bautzen haben oder zuletzt hatten, 
wenn der Anlass für die Amtshandlung im Landkreis Bautzen hervortritt. In diesen Fällen 
wird das örtlich zuständige Gesundheitsamt unverzüglich unterrichtet. Die Regelungen 
dieser Allgemeinverfügung gelten so lange fort, bis das örtlich zuständige Gesundheitsamt 
etwas Anderes entscheidet. 

 

2. Absonderung und weitere Schutzmaßnahmen 
 

2.1  Engen Kontaktpersonen wird dringlich empfohlen, insbesondere Kontakte zu vulnerablen 
Personen zu reduzieren, auf eigene Symptome zu achten und sich mittels 
Antigenschnelltest auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu testen oder testen 
zu lassen. Die Testung soll am 3. oder 4. Tag nach dem Kontakt zu der positiv getesteten 
Person stattfinden.  Entwickeln diese COVID-19-typische Symptome, müssen sie sich 
selbst in Absonderung begeben und eine zeitnahe Testung veranlassen. 
 

2.2  Verdachtspersonen müssen sich unverzüglich nach Vornahme der Testung absondern. 
Verdachtspersonen, die sich selbst mittels eines Selbsttests positiv getestet haben, 
müssen unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen. Bis zum Vorliegen des 
Testergebnisses müssen sich die Personen in jedem Fall absondern. Im Fall eines 
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positiven PCR-Testergebnisses gilt die Person als positiv getestete Person. 
Verdachtspersonen sind verpflichtet, ihre Hausstandsangehörigen über den Verdacht auf 
eine Infektion zu informieren und auf das Gebot zur Kontaktreduzierung hinzuweisen. 

 
2.3  Positiv getestete Personen sind verpflichtet,  

• sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses 
abzusondern. Hierzu bedarf es keiner gesonderten Anordnung oder Mitteilung durch 
das Gesundheitsamt. Die Isolation gilt auf Grund dieser Allgemeinverfügung als 
angeordnet. 

• im Falle der Testung mit einem Antigenschnelltest, einen PCR-Test durchführen zu 
lassen. 

• ihren Hausstandsangehörigen und ggf. vergleichbaren Kontaktpersonen ihr positives 
Testergebnis mitzuteilen und sie darüber zu informieren, dass sie ihre Kontakte zu 
vulnerablen Gruppen reduzieren, auf Symptome achten und sich am 3. oder 4. Tag 
nach dem Kontakt testen sollen. 

 
Personen, welche die Corona-Warn-App heruntergeladen haben, wird dringend 
empfohlen, das positive Testergebnis zu teilen.  

 
Der Nachweis des positiven PCR-Testergebnisses ist aufzubewahren, um bei Bedarf ein 
Genesenenzertifikat erstellen zu lassen bzw. diesen für etwaige Anträge auf 
Entschädigungen für Verdienstausfälle einzureichen. Der PCR-Testnachweis dient als 
Nachweis der Absonderung gegenüber Dritten. 
 

2.4 Die Absonderung hat in einer Wohnung oder einem anderweitig räumlich abgrenzbaren 
Teil eines Gebäudes (Absonderungsort) zu erfolgen.  
 

2.5 Verdachtspersonen und positiv getestete Personen dürfen während der Zeit der 
Absonderung den Absonderungsort ausschließlich nur für die Durchführung der Testung, 
die Inanspruchnahme medizinischer Behandlungen oder zur Sterbebegleitung unter 
strenger Beachtung der Hygieneregeln (FFP2-Maske, Abstandsregeln) verlassen.  

 

2.6 In der gesamten Zeit der Absonderung muss eine räumliche oder zeitliche Trennung 
des/der Betroffenen von anderen Hausstandsangehörigen sichergestellt sein. Eine 
„zeitliche Trennung“ kann z. B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, 
sondern nacheinander eingenommen werden. Eine „räumliche Trennung“ kann z. B. 
dadurch erfolgen, dass sich die betroffene Person in einem anderen Raum als die anderen 
Hausstandsangehörigen aufhält. 

 

2.7 Während der Absonderung darf die betroffene Person keinen Besuch durch Personen, die 
nicht zum selben Hausstand gehören, empfangen. Das Gesundheitsamt kann im 
begründeten Einzelfall eine andere Entscheidung treffen.  
 

3. Pflichten der testenden Stelle 
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3.1 Die testende Stelle informiert die Verdachtsperson und die getestete Person schriftlich 
oder elektronisch über die in 2.1.2 und 2.1.3 genannten Pflichten. Die Meldepflichten 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t und § 7 Abs. 1 Nr. 44a IfSG bleiben davon unberührt und 
erfolgen grundsätzlich unter Nutzung der einschlägigen elektronischen Meldeportale. 
Positive Testergebnisse, die im Rahmen von „Freitestungen“ erbracht wurden, sollen nicht 
an das Gesundheitsamt übermittelt werden. Hierzu ist es notwendig, dass die testende 
Stelle den PCR-Testnachweis, auf den die Absonderung begründet ist, einsieht. 

 
3.2 Die testende Stelle übermittelt die Mobiltelefonnummer und die E-Mail-Adresse der 

getesteten Person an das Labor der PCR-Diagnostik, wenn sie diese Daten von der 
getesteten Person erhalten hat. Bei direkter Übermittlung des Testergebnisses an das 
Gesundheitsamt übermittelt die testende Stelle die Mobiltelefonnummer und die E-Mail-
Adresse an das Gesundheitsamt.  
 

4. Maßnahmen während der Absonderung 
 

4.1 Die Verdachtspersonen und die positiv getesteten Personen haben die erforderlichen 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere zur Verhinderung einer weiteren 
Verbreitung der Infektionen, zu beachten und einzuhalten. 
 

4.2 Positiv getestete Personen haben ggf. Untersuchungen (z. B. ärztliche Konsultationen und 
Diagnostik) und die Entnahme von Untersuchungsmaterial durch Beauftragte des 
Gesundheitsamtes an sich vornehmen zu lassen.  

  

5. Weitergehende Regelungen und Tätigkeit während d er Absonderung bzw. zur 
Wiederaufnahme der Tätigkeit 
 

5.1 Sollte während der Absonderung eine weitergehende medizinische Behandlung oder ein 
Rettungstransport erforderlich werden, muss die betroffene Person vorab telefonisch die 
versorgende Einrichtung oder den Rettungsdienst über den Grund der Absonderung 
informieren.  

 
5.2 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist eine Betreuerin oder ein Betreuer 

angeordnet, sind die Personensorgeberechtigten der betroffenen Person für die 
Einhaltung der Absonderung verantwortlich. 

 
5.3 Ist die Arbeitsfähigkeit in der Pflege, der medizinischen Versorgung oder der 

Eingliederungshilfe trotz Ausschöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten gefährdet, 
können asymptomatische positiv getestete Personen die berufliche Tätigkeit unter 
Beachtung von Auflagen zur Einhaltung der Infektionshygiene ausüben 
(„Arbeitsquarantäne“). Dies ist nur zur Versorgung von an COVID-19 erkrankten Personen 
unter Tragen einer FFP2-Maske und der Einhaltung der Hygienemaßnahmen gestattet. 
Die Unterbrechung der Absonderung gilt ausschließlich für die Ausübung der Tätigkeit. 
Das zuständige Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer der abgesonderten Person 
unverzüglich zu informieren.  
 
Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit müssen Personen, die aufgrund eines positiven 
Testergebnisses abgesondert wurden, 48 Stunden symptomfrei sein und einen negativen 
Testnachweis vorlegen. Dem Testnachweis muss ein frühestens am 5. Tag durchgeführter 
Test bei einem Leistungserbringer gemäß § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung 
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oder als Fremdtestung im Rahmen des einrichtungsbezogenen Testkonzepts zugrunde 
liegen. Dem negativen Testnachweis ist ein PCR-Testergebnis mit einem CT-Wert über 30 
gleichgestellt. Nach dem 10. Tag der Absonderung ist kein Testnachweis notwendig. 
 

5.4 Ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in einem Unternehmen der kritischen 
Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer Behörde trotz Ausschöpfung aller 
organisatorischen Möglichkeiten, wie der Umsetzung von Personal aus anderen 
Bereichen, durch die Absonderung gefährdet, so gilt Folgendes: Es kann im dringenden 
Einzelfall bei asymptomatischen positiv getesteten Personen die Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit außerhalb des Absonderungsortes unter Tragen einer FFP2-Maske und der 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen zum Schutz anderer Mitarbeiter möglich. Das 
zuständige Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer der abgesonderten Person 
unverzüglich zu informieren. Die Kontaktadresse lautet: EinrichtungenCorona@lra-
bautzen.de.  
 

6. Beendigung der Maßnahmen, Übergangsregelung 
 

6.1 Bei Verdachtspersonen endet die Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen 
Testergebnisses (PCR-Test). Das negative Testergebnis ist auf Verlangen des 
Gesundheitsamtes schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Ist das Testergebnis der 
Verdachtsperson positiv, gelten die Regelungen zur positiv getesteten Person (6.2).  

 
6.2   Bei positiv getesteten Personen endet die Absonderung nach 5 Tagen, wenn in den letzten 

48 Stunden keine Symptome auftraten. Bei fortbestehenden Symptomen oder einem 
positiven Testnachweis von SARS-CoV-2 über den fünften Tag hinaus, verlängert sich der 
Absonderungszeitraum bis 48 Stunden Symptomfreiheit erreicht sind, längstens bis zum 
zehnten Tag.  

Zur Beendigung der Absonderung ist kein Testnachweis erforderlich. Für die Berechnung 
der Absonderungszeit ist als Beginn der Tag zu Grunde legen an dem der Test 
durchgeführt wurde. Abweichend davon kann bei vorher bestehender Symptomatik und 
eigenständiger Absonderung für den Beginn zwei Tage vor der Testabnahme 
zurückgerechnet werden. Ab dem Tag nach dem Beginn wird gezählt bis die Anzahl an 
Tagen der Absonderungszeit erreicht ist (volle Tage). 

Die Berechnung der Absonderungsdauer erfolgt eigenverantwortlich. Hierzu kann der 
Quarantänerechner https://www.landkreis-bautzen.de/coronavirus.php zur Hilfe genutzt 
werden.  

Nach Beendigung der Absonderung wird den betroffenen Personen empfohlen, 
anschließend für weitere fünf Tage außerhalb der eigenen Wohnung – insbesondere in 
geschlossenen Räumen – eine FFP2-Maske zu tragen und unnötige Kontakte zu anderen 
Personen zu vermeiden. 
 
Bei Personen, deren positiver Antigenschnelltest nicht durch den im Anschluss 
durchgeführten PCR-Test bestätigt wird, endet die Absonderung sofort mit dem Vorliegen 
des negativen PCR-Testergebnisses.  

7.  Zuwiderhandlungen 
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Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 
i.V.m. Abs. 2 IfSG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR 
geahndet werden. Wird die Zuwiderhandlung vorsätzlich begangen und dadurch die 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verbreitet, kann dies gemäß § 74 IfSG als 
Straftat geahndet werden. 

8.  Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten, Außer krafttreten  

 
Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Sie tritt am 30. Mai 2022 in 
Kraft und mit Ablauf des 26. Juni 2022 außer Kraft.  
 

Begründung 

Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, wenn Kranke, 
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 
erforderlich ist. Die Zuständigkeit des Landkreises Bautzen ergibt sich aus § 1 Absatz 1 
Satz 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für 
Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe.  

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinn des § 2 Nr. 1 IfSG, 
der sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Es war zu beobachten, dass es auch im 
Landkreis Bautzen zu einer raschen Verbreitung der Infektion in der Bevölkerung 
gekommen ist. Insbesondere bei ungeimpften älteren Menschen und Vorerkrankten 
besteht ein sehr hohes Erkrankungs- und Sterberisiko. Zunehmend erkranken auch 
jüngere Menschen schwer. 

Da derzeit der Anteil der Geimpften an der Gesamtbevölkerung noch nicht ausreichend 
hoch ist und keine wirksamen Therapien zur Verfügung stehen, besteht die Gefahr einer 
Verstärkung des Infektionsgeschehens mit erheblichen Folgen für Leben und Gesundheit 
insbesondere des ungeimpften Teils der Bevölkerung, einer möglichen Überforderung des 
Gesundheitssystems und der Entwicklung von Virusvarianten unvermindert fort. 

Nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts handelt es sich weltweit und in 
Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation. 
Aufgrund der rasanten Verbreitung der Omikronvariante, die sich nach derzeitigem 
Kenntnisstand deutlich schneller und effektiver verbreitet als die bisherigen Virusvarianten. 
kommt es zu einem weiterhin hohen Infektionsgeschehen.  

Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften als sehr hoch, für die 
Gruppen der Genesen und Geimpften mit vollständiger Impfung als hoch und für die 
Gruppe der Geimpften mit Auffrischimpfung als moderat eingeschätzt.  

Gerade angesichts schwerer und lebensbedrohender Krankheitsverläufe muss es Ziel 
sein, durch geeignete Maßnahmen eine Ausbreitung der Infektion mit SARS-CoV-2 soweit 
wie möglich zeitlich zu verlangsamen. Dazu gehört die Absonderung von Personen, die 
positiv auf das Vorhandensein des Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden sowie die 
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Testung vor Wiederaufnahme der Tätigkeit bei Beschäftigten, die mit vulnerablen 
Personen arbeiten. Nur so können auch die Risikogruppen ausreichend geschützt werden. 
Die Absonderung ist dabei aus infektionsmedizinischer Sicht eine entscheidende 
Maßnahme zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten.  

Aufgrund einer dynamischen Zunahme der Infektionszahlen ist der Fokus bei den 
Gesundheitsämtern auf die Bearbeitung der Infektionsmeldungen zu legen. Die positiv 
getesteten Personen sind verpflichtet, sich eigenverantwortlich abzusondern.  

Zu Nr. 1: 

Unter die Definition einer engen Kontaktperson fallen die Personen, die einen engen 
Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Personen bzw. COVID-19-Erkrankten gehabt haben. 
Die Mitglieder eines Hausstandes gehören schon allein aufgrund der täglichen räumlichen 
und körperlichen Nähe zu den engen Kontaktpersonen.  

Unter Verdachtsperson werden Personen verstanden, die Symptome zeigen, die mit einer 
SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind und die sich nach ärztlicher Beratung einer solchen 
Testung unterzogen haben. Als Verdachtspersonen werden auch Personen gezählt, die 
sich selber mittels eines sogenannten Selbsttests getestet haben.  

Positiv getestete Personen sind alle Personen, die Kenntnis davon haben, dass eine nach 
Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommene molekularbiologische 
Untersuchung auf das Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2 bzw. ein nach 
Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommener Antigentest für den 
direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2 oder ein unter fachkundiger Aufsicht selbst 
durchgeführter Antigenschnelltest oder PCR Test ein positives Ergebnis aufweist.  

Das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen ist für den Vollzug des 
Infektionsschutzgesetzes zuständig. Die örtliche Zuständigkeit besteht für betroffene 
Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Bautzen haben oder zuletzt 
hatten. Dies entspricht regelmäßig dem Wohnsitz der Personen. 

Bei Gefahr im Verzug gilt eine Notzuständigkeit auf der Grundlage des § 3 Abs. 4 
Verwaltungsverfahrenssetz in Verbindung mit § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
den Freistaat Sachsen auch für betroffene Personen, die nicht ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Landkreis Bautzen haben oder zuletzt hatten. Unaufschiebbare Maßnahmen 
müssen danach durch das örtliche Gesundheitsamt getroffen werden, in dessen Bezirk 
der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. In Anbetracht der genannten erheblichen 
Gefahren für die Gesundheit, die körperliche Unversehrtheit und das Leben zahlreicher 
Personen durch schwere und lebensbedrohende Krankheitsverläufe besteht Gefahr in 
Verzug bei allen betroffenen Personen, für die im Landkreis Bautzen der Anlass für die 
Absonderung hervortritt. Die sofortige Entscheidung ist zur Verhinderung der weiteren 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und damit im öffentlichen Interesse notwendig. 
Die Zuständigkeit endet dort, wo die eigentlich zuständige Behörde wieder handlungsfähig 
ist. Das eigentlich örtlich zuständige Gesundheitsamt wird unverzüglich unterrichtet. 

Zu Nr. 2: 

Enge Kontaktpersonen müssen sich grundsätzlich nicht absondern. Aufgrund der hohen 
Ansteckungsfähigkeit des Virus wird jedoch allen Kontaktpersonen empfohlen, auf 
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Symptome zu achten, sich am 3. oder 4. Tag nach dem Kontakt zu testen und Kontakte, 
insbesondere zu vulnerablen Personen, zu minimieren. Daher ist es auch weiterhin 
notwendig, dass Personen erfahren, wenn sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 

Die Absonderung von engen Kontaktpersonen kann angeordnet werden. 

Zur Eindämmung von Infektionen ist es zudem erforderlich, dass sich auch diejenigen 
Personen, die Symptome zeigen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten (COVID-
19-typische Symptome) und die sich aufgrund der Symptome nach ärztlicher Beratung 
einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen haben (Verdachtspersonen), zunächst in 
Absonderung begeben. Der beratende Arzt hat die Verdachtsperson über die 
Verpflichtung zur Quarantäne zu informieren. Die Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. t und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 44a IfSG, die auch in Fällen gilt in denen die 
betreffende Person nicht bereit ist, sich freiwillig einer Testung zu unterziehen, bleibt 
unberührt. Für Personen, die sich ohne Symptome einer lediglich aus epidemiologischer 
Indikation vorsorglich vorgenommenen Testung (etwa einer sogenannten „Reihentestung“) 
unterziehen, gilt die Pflicht zur Absonderung nach dieser Allgemeinverfügung nicht, 
solange kein positives Testergebnis vorliegt. 

Darüber hinaus ist unabdingbar, dass sich Personen mit einem positiven Testergebnis 
unverzüglich nach Kenntniserlangung absondern müssen. Die Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 kann auch durch asymptomatische Personen übertragen 
werden. Liegt ein positives Testergebnis vor, bestehen dringende Anhaltspunkte für eine 
Infektion. Hierbei kommt es nicht darauf an, wo und aus welchem Anlass die Testung 
vorgenommen wurde. Damit die positiv getestete Person sich unverzüglich absondern 
kann, informiert die das Testergebnis bekanntgebende Stelle bzw. Person auch über die 
Pflicht zur Absonderung. 

Personen, die mittels eines Antigentests positiv getestet wurden, müssen eine 
bestätigende Testung mit einem Nukleinsäurenachweis (z. B. PCR-Test) durchführen, um 
potenzielle falsch-positive Testergebnisse auszuschließen. Wenn der PCR-Test negativ 
ausfällt, endet die Pflicht zur Absonderung für die Person. Der Nachweis über das 
negative Testergebnis ist für einen Zeitraum von acht Wochen aufzubewahren und auf 
Verlangen vorzuzeigen. 

Die positiv getestete Person ist angehalten, den PCR-Testnachweis aufzubewahren. Bei 
Bedarf kann auf der Grundlage von § 22 Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes in 
Apotheken ein COVID-19-Genesenenzertifikat erstellt werden. Der PCR-Testnachweis 
muss bei der Beantragung von Entschädigungsleistungen aufgrund von Verdienstausfall 
eingereicht werden. Personen, die die Corona-Warn-App nutzen, wird dringend 
empfohlen, das positive Testergebnis dort zu teilen. Die Nutzung der Corona-Warn-App ist 
freiwillig, insofern ist hier lediglich ein Appell und keine rechtlich verpflichtende Anordnung 
möglich.  

Zu Nr. 3: 

Um die notwendigen Maßnahmen der Absonderung erfüllen zu können, ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass die betroffenen Personen Kenntnis ihrer Pflichten 
erlangen. 
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Zur digitalen Bearbeitung von Infektionsmeldungen, ist die entsprechende Übermittlung 
der Meldungen notwendig. Zudem bedarf es der Mitteilung der Mobiltelefonnummer und 
die E-Mail-Adresse als weitere Kontaktdaten gemäß § 9 IfSG. 

Zu Nr. 5.: 

Mit den Regelungen wird erreicht, dass eine notwendige medizinische Behandlung oder 
ein Rettungstransport möglich ist. Gleichzeitig wird aber auch ein ausreichender Schutz 
Dritter vor einer Infektion sichergestellt. Außerdem ist es erforderlich, dass auch 
minderjährige Verdachtspersonen bzw. solche, die eine Betreuerin bzw. einen Betreuer 
haben, unter die Regelungen zur Absonderung fallen. Die in diesem Fall verantwortliche 
Person muss festgelegt werden. 

Ist die Arbeitsfähigkeit in der Pflege, der medizinischen Versorgung, der 
Eingliederungshilfe oder Unternehmen der kritischen Infrastruktur trotz Ausschöpfung aller 
organisatorischen Möglichkeiten gefährdet, können asymptomatische positiv getestete 
Personen die berufliche Tätigkeit unter Beachtung von Auflagen zur Einhaltung der 
Infektionshygiene ausüben („Arbeitsquarantäne“). Die Unterbrechung der Absonderung gilt 
ausschließlich für die Ausübung der Tätigkeit. Das zuständige Gesundheitsamt ist über die 
Einsatzdauer der abgesonderten Person unverzüglich zu informieren. Mit dieser Regelung 
kann auf den Bedarf bei akutem Personalmangel reagiert werden.  

Vor der Aufnahme der regulären Tätigkeit in dem Bereich der Pflege, der medizinischen 
Versorgung oder der Eingliederungshilfe gilt, dass hier ein besonderer Schutz für die 
vulnerablen Personengruppen sichergestellt wird. Dies lässt sich mit einem negativen 
Testnachweis belegen. 

Zu Nr. 6.: 

Die Absonderung der Verdachtsperson endet mit dem Vorliegen eines negativen 
Testergebnisses (PCR-Test). Bei positivem Ergebnis des PCR-Test muss die 
Absonderung gemäß den Regelungen für positiv getestete Personen fortgesetzt werden.  

Bei positiv getesteten Personen endet die Absonderung grundsätzlich nach 5 Tagen, 
wenn am Ende der Frist in den letzten 48 Stunden keine Symptome auftraten.   

Zur Beendigung der Absonderung ist kein Testnachweis erforderlich. Für die Berechnung 
der Absonderungszeit ist als Beginn der Tag zu Grunde legen, an dem der Test 
durchgeführt wurde. Dies ist der erste Testnachweis des Erregers (Antigenschnelltest oder 
PCR-Test). Abweichend davon kann bei vorher bestehender Symptomatik und 
eigenständiger Absonderung für den Beginn zwei Tage vor der Testabnahme 
zurückgerechnet werden. Ab dem Tag nach dem Beginn wird gezählt bis die Anzahl an 
Tagen der Absonderungszeit erreicht ist (volle Tage). Das heißt beispielsweise, der 
Testtag ist Montag, der erste volle Tag ist der Dienstag und die Absonderung endet mit 
Ablauf des Samstags. Falls vorher schon Symptome aufgetreten sind, kann der Beginn 
der Absonderungszeit um maximal zwei Tage vorverlegt werden, d. h. der erste volle Tag 
wäre der Sonntag vor dem Test. Die Absonderung endet mit Ablauf des Donnerstags. 
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Besteht der Verdacht oder der Nachweis, dass die betroffene Person weiterhin SARS-
CoV-2- positiv und infektiös ist, kann die Absonderung verlängert werden. Aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit ist die Verlängerung der Absonderung auf weitere fünf Tage 
beschränkt. Hier gilt es bei besonderen Patientengruppen, wie z. B. immunsupprimierten 
Personen, eine dauerhafte Absonderung zu vermeiden.  

Zu Nr. 7: 

Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 
i.V.m. Abs. 2 IfSG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR 
geahndet werden. Wird die Zuwiderhandlung vorsätzlich begangen und dadurch die 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verbreitet, kann dies gemäß § 74 IfSG als 
Straftat geahndet werden. 

Zu Nr. 8: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten sowie die Befristung der Allgemeinverfügung. Die 
Allgemeinverfügung gilt zunächst vom 30. Mail 2022 bis einschließlich 26. Juni 2022 und 
ist gemäß § 28 Abs. 3 IfSG in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar. 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in 
elektronischer Form oder zur Niederschrift an das Landratsamt Bautzen mit Sitz in 
Bautzen zu richten. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches Dokument, das mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist oder das mit der Versandart nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes versendet wird. Die Adressen und die technischen 
Anforderungen für die Übermittlung elektronischer Dokumente sind über die Internetseite 
https://www.landkreis-bautzen.de/elektronische-kommunikation.php  abrufbar.  

Bautzen, den 25. Mai 2022  

 

 

Michael Harig  
Landrat 



11 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen zur Wieder aufstufung 
eines beschränkt-öffentlichen Weges in Schmölln-Put zkau, OT 
Schmölln 

Bei der Überprüfung der Widersprüche gegen die Erstanlegung der 
Bestandsverzeichnisse 1996 wurde durch das Landratsamt festgestellt, dass der 
zunächst als Ortsstraße eingetragene Wiesenweg im OT Schmölln mit 
Widerspruchsbescheid vom 02.09.1997 zum beschränkt-öffentlichen Weg umgestuft 
wurde. Die Änderung wurde aber im Bestandsverzeichnis nicht vollzogen. Der 
Wiesenweg dient innerhalb der geschlossenen Ortslage von Schmölln der Erschließung 
von mehr als zwei Einzelanwesen und erfüllt nach aktueller Rechtsauffassung die 
Voraussetzungen für die (ursprüngliche) Einstufung als Ortsstraße.  

Das Landratsamt Bautzen, Straßen- und Tiefbauamt, hat deshalb am 20.05.2022 den 
ca. 0,118 km langen „Wiesenweg“ in Schmölln-Putzkau, OT Schmölln, wieder zur 
Ortsstraße aufgestuft. Die Aufstufungsverfügung einschließlich der Karte kann ab dem 
Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung im elektronischen Amtsblatt für die Dauer von 
zwei Wochen (vom 11.05.22 bis 25.05.2022 - Niederlegungsfrist) im Internet unter 
https://www.landkreis-bautzen.de/oeffentliche-auslegungen-von-unterlagen-7968.php 
eingesehen werden. Eine Einsichtnahme in die elektronische Ausgabe des Amtsblattes 
und in die Verfügung sowie in den Ausdruck der Unterlagen ist während der 
Öffnungszeiten auch in den Bürgerämtern der Landkreisverwaltung möglich.  

Die Aufstufungsverfügung wird mit Ablauf der zweiwöchigen Niederlegungsfrist 
wirksam. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Aufstufungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
zweiwöchigen Niederlegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift an das Landratsamt Bautzen 
mit Sitz in Bautzen zu richten. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches 
Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist oder das mit 
der Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes versendet wird. Die Adressen 
und die technischen Anforderungen für die Übermittlung elektronischer Dokumente sind 
über die Internetseite  

https://www.landkreis-bautzen.de/elektronische-kommunikation.php  abrufbar. 

 

Bautzen, 20.05.2022 

 

Michael Reißig 
Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt 
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Bekanntgabe 

Pflegliche Bewirtschaftung des Waldes nach § 18 Abs atz 1 
Nummer 4 Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (Säch sWaldG) 

Gefahr einer erheblichen Schädigung des Waldes durc h tierische 
Forstschädlinge auf dem Flurstück 689 der Gemarkung  Bretnig und 
angrenzender Fichtenwälder 

Das Landratsamt Bautzen als Forstpolizeibehörde gemäß § 41 Absatz 1 SächsWaldG 
beabsichtigt auf Grundlage von § 40 Absatz 1 und 2 SächsWaldG in Verbindung mit §§ 16 
Absatz 1, 26 und 27 Sächsisches Polizeibehördengesetz (SächsPBG) auf dem Flurstück 
689 der Gemarkung Bretnig eine forstpolizeiliche Maßnahme durchzuführen. 

Der Eigentümer des Grundstückes ist dem Landratsamt Bautzen, Umwelt- und Forstamt 
auch nach umfänglichen Recherchen nicht bekannt. 

Rechtmäßige Erben beziehungsweise der oder die Eigentümer des Flurstückes 689 der 
Gemarkung Bretnig melden sich bitte unverzüglich beim  

Landratsamt Bautzen 
Umwelt- und Forstamt  
Macherstraße 55  
01917 Kamenz 

auch telefonisch unter 03591 5251 68000  
oder per E-Mail an umwelt-forst@lra-bautzen.de. 

Im Grundbuch ist lediglich der Name Kunath, Gustav Adolf, 01900 Bretnig-Hauswalde 
ohne weitere Angaben eingetragen. Wer kann Angaben zu dem Eigentümer machen? 

 

 

Christina Handrick 
Sachgebietsleiterin Wald- und Landschaftsplanung 
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Bekanntmachung Kreismusikschule/Kreisvolkshochschul e 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 22.03.2021 hat der Kreistag Bautzen den 
Jahresabschluss 2018 der Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule – kommunaler 
Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen – festgestellt.  

Gemäß § 63 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) i. V. m. § 95a 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 34 Abs. 2 der 
Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) wird hiermit der 
Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses ortsüblich bekannt gemacht.  

Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule  
Beschluss zur DS 3/0014/21  

 

Der Kreistag beschließt:  

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 des Eigenbetriebes 
Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
800.737,83 EUR wird mit den Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses und 
der Behandlung des Jahresverlustes gemäß Anlage 1 als Bestandteil dieses 
Beschlusses festgestellt.  

2. Der Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 01.01.-31.12.2018 in Höhe von 212.541,06 
EUR ist auf neue Rechnung vorgetragen.  

3. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2018 entlastet.  

 
Prüfvermerk des Abschlussprüfers:  

Mit der Jahresabschlussprüfung war die Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerprüfungsgesellschaft, beauftragt.  

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 
ist mit Datum vom 11. Mai 2020 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch die 
Wirtschaftsprüfer Herr Fischl und Herr Hofmann erteilt worden, der hier wiedergeben wird:  

 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers an die 
Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen, Bautzen:  

Prüfungsurteile  

Wir haben den Jahresabschluss der Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Kommunaler 
Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen, Bautzen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.  

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule 
Kommunaler Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen, Bautzen, für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
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• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und  

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.  

Dresden, den 11. Mai 2020    Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerprüfungsgesellschaft  

gez. Fischl   gez. Hofmann  
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer“  

 

Öffentliche Auslegung:  

Der Jahresabschluss 2018 der Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule liegt in der Zeit 
vom 30.05.2022 – 07.06.2022 im Bürgeramt des Landkreises Bautzen, Standort 
Bahnhofstraße 9 in 02625 Bautzen während der Öffnungszeiten des Bürgeramtes zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.  
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Anlage 1 

Feststellung des Jahresabschlusses 2018   

Wertangaben in EURO 

  IST 
2018 

IST 
2017 

1. Feststellung des Jahresabschlusses   
    
1.1. Bilanzsumme 800.738 944.068 
    
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf   
 - das Anlagevermögen 330.590 306.029 
 - das Umlaufvermögen 467.008 614.024 
 - Rechnungsabgrenzungsposten 3.140 24.015 
    
1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf   
 - das Eigenkapital 462.375 674.916 
 - Sonderposten für Investitionszuschüsse 124.137 108.335 
 - die Rückstellungen 129.348 103.785 
 - die Verbindlichkeiten 55.653 26.942 
 - Rechnungsabgrenzungsposten 29.225 30.090 
    
    
1.2. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) -212.541 -168.982 
    
1.2.1. Summe der Erträge 3.864.934 3.769.206 
    
1.2.2. Summe der Aufwendungen 4.077.475 3.938.188 
    
    

2. Behandlung des Jahresgewinns/-verlust    
2.1. Bei einem Jahresgewinn   
 a) zur Tilgung des Verlustvortrages   
 b) zur Einstellung in Rücklagen   
 c) zur Abführung an den Hh des Kreises   
 d) auf neue Rechnung vorzutragen   
    
2.2. bei einem Jahresverlust   
 a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag   
 b) aus dem Hh des Kreises 

auszugleichen 
  

 c) auf neue Rechnung vorzutragen - 212.541 - 168.982 
 d) zur Verrechnung mit der allg. Rücklage   
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Lausitzer Seenl and Sachsen 
für das Wirtschaftsjahr 2022 

 
 

Aufgrund von § 58 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(SächsKomZG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. 
S. 270), wird folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit den Summen der Erträge und Aufwendungen aus 
dem Erfolgsplan, sowie dem Mittelzufluss und Mittelabfluss im Liquiditätsplan, jeweils aus 
laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. 
 
 

Summe der Erträge gemäß dem Erfolgsplan: 1.192.108,45 EUR 
Summe der Aufwendungen gemäß dem Erfolgsplan 1.192.108,45 EUR 
Ergebnis der GuV   +/- 0,00 EUR 

 
Laufende Geschäftstätigkeit 
Mittelzufluss = betriebliche Einzahlungen 1.276.040,61 EUR 
Mittelabfluss = betriebliche Auszahlungen 1.179.364,45 EUR 
Saldo (inkl. Zinsen)  96.676,16 EUR 

 
Neutrale Zahlungen 
neutrale Erträge  0,00 EUR 
neutrale Aufwendungen 0,00 EUR 
Saldo 0,00 EUR 

 
Investitionstätigkeit 
Mittelzufluss = Einzahlungen aus Abgängen des AV 0,00 EUR 
Mittelabfluss = Auszahlungen für Investitionen in d. AV 116.890,00 EUR 
Saldo  -116.890,00 EUR 

 
Finanzierungstätigkeit 
Darlehensaufnahmen 0,00 EUR 
Kapitaldienst  0,00 EUR 
Saldo  0,00 EUR 

 
    

§ 2 
Eine Ermächtigung für Kassenkredite wird nicht gewährt. 
 

§ 3 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben i. V. m. Abschlussbuchungen (i. S. d. § 33 und § 
43 Nr. 1 KomKVO) gelten generell als genehmigt und bedürfen keiner separaten 
Beschlussfassung seitens der Verbandsversammlung. 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 
50,00 € je Kostenstelle gelten grundsätzlich als genehmigt 
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§ 4 

Es werden keine Kreditermächtigungen festgelegt.  
 

§ 5 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

 
§ 6 

Die Verwaltungsumlage auf die Zweckverbandsmitglieder wird mit 350.131,42 EUR 
festgesetzt. Eine Investive Umlage wird nicht erhoben. 

 

Die Verteilung der Allgemeinen Umlage auf die Verbandsmitglieder gestaltet sich gemäß 
der jeweiligen Beteiligung am Zweckverband wie folgt: 

 

Verbandsmitglied  
 %-Anteil 

an VU  
 Verwaltungsumlage 

(VU)  

 Landkreis Bautzen  45 
                        

157.559,14 € 

 Stadt Hoyerswerda  29 
                        

101.538,11 € 

 Gemeinde Elsterheide  13 
                         

45.517,08 € 

 Stadt Lauta  5 
                         

17.506,57 € 

 Gemeinde Boxberg/O.L.  4 
                         

14.005,26 € 

 Gemeinde Lohsa  3 
                         

10.503,94 € 

 Gemeinde Spreetal  1 
                           

3.501,31 € 

 Summen  100 
                        

350.131,42 € 
 

Die Grundlage für die Berechnung der Höhe der Verwaltungsumlage der 
Zweckverbandsmitglieder ist der § 13 der Neufassung der Zweckverbandssatzung vom 
08.07.2010 (SächsAbl. Nr. 43 vom 28.10.2010), zuletzt geändert mit der 3. Änderung der 
Verbandssatzung vom 12.07.2018 (SächsAbl. Nr. 41/2018 vom 11.10.2018).  

Die Verwaltungsumlage ist zum 30.08. des Haushaltsjahres fällig. 

 
§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Hoyerswerda, 22.03.2022 
 
 
Michael Harig  
Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den  Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  
 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,  
4. vor Ablauf der § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist  

 

a. die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder  
b. die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.  
 

Ist eine Verletzung nach Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 
 
 
Hoyerswerda, 22.03.2022 
 
 
Michael Harig  
Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen 
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Anlagen 
 
Ausfertigungsvermerk: 
Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt. 
 
Beschluss- und Genehmigungsverfahren: 
Mit Beschluss Nr. 02/22 vom 22.03.2022 hat die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen die Haushaltssatzung und den 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen. 
 
Die Landesdirektion hat mit dem Schreiben vom 02.05.2022 die Haushaltssatzung und 
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 bestätigt. 
 
Auslegungshinweis: 
Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Lausitzer Seenland 
Sachsen für das Wirtschaftsjahr 2022 liegen ab dem, 30.05.2022 bis einschließlich 
10.06.2022 im  
 

• Landratsamt Bautzen, Bürgeramt, Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 
• Landratsamt Bautzen, Standort Kamenz, Bürgeramt, Macherstraße 55,  

01917 Kamenz 
• Landratsamt Bautzen, Standort Hoyerswerda, Bürgeramt, Schlossplatz 2, 02977 

Hoyerswerda 
• in der Gemeindeverwaltung Boxberg/O.L., Südstraße 4, 02943 Boxberg/O.L. 

 
zur Einsichtnahme öffentlich aus. Die Einsichtnahme ist zu folgenden Sprechzeiten 
möglich: 
 
Bürgerämter Bautzen, Kamenz, Hoyerswerda 
 Montag  08:30 Uhr – 13:00 Uhr 
 Dienstag   08:30 Uhr – 18:00 Uhr 

Mittwoch  08:30 Uhr – 13:00 Uhr 
Donnerstag  08:30 Uhr – 18:00 Uhr 

 Freitag  08:30 Uhr – 13:00 Uhr 
 
Gemeinde Boxberg/O.L. 
 Montag, Freitag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 Dienstag  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 Donnerstag  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Freitag  09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
 
Hoyerswerda, 11.05.2022 
 
 
Michael Harig  
Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen 
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Bekanntmachung des Amtsgerichtes Hoyerswerda 

 
Der nachstehend bezeichnete Grundbesitz, für den bisher kein Grundbuchblatt angelegt 
ist, soll nunmehr in das Grundbuch eingetragen werden: 
 
  
Grundstück:     Dörgenhausen Flur 2, Fist. 401, 4240 m2 
Wirtschaftsart und Lage:  Wasserfläche, Schwarze Elster, (Gewässer I. Ordnung) 
 
Grundstück:    Dörgenhausen Flur 2, Fist. 543, 4440 m2 
Wirtschaftsart und Lage:  Wasserfläche, Schwarze Elster, (Gewässer I. Ordnung) 
 
Grundstück:    Dörgenhausen  Flur 3, Fist. 301, 336 m2 
Wirtschaftsart und Lage:  Wasserfläche,  Schwarze Elster, (Gewässer I. Ordnung) 
 
Grundstück:    Dörgenhausen Flur 3, Fist. 337/1, 2761 m2 
Wirtschaftsart und Lage:  Wasserfläche, Schwarze Elster, (Gewässer I. Ordnung) 
 
Grundstück:     Dörgenhausen  Flur 3, Fist. 337/2, 3974 m2 
Wirtschaftsart und Lage:  Wasserfläche, Schwarze Elster, (Gewässer I. Ordnung) 
 
Grundstück:     Dörgenhausen Flur 4, Fist. 19, 1940 m2 
Wirtschaftsart und Lage:  Wasserfläche, Schwarze Elster, (Gewässer I. Ordnung) 
 
Grundstück:     Dörgenhausen Flur 4, Fist. 85, 4500 m2 
Wirtschaftsart und Lage:  Wasserfläche, Schwarze Elster, (Gewässer I. Ordnung) 
 
Als Eigentümer soll eingetragen werden: Freistaat Sachsen 
 
Grund: Für die oben genannten Flurstücke war bisher kein Grundbuch angelegt. Der 
Freistaat Sachsen ist für die Gewässer der I.Ordnung, zu denen auch die "Schwarze 
Elster" gehört, und den öffentlichen Hochwasserschutz zuständig. 
 
Aufgrund der §§ 116 bis 125 der Grundbuchordnung wird hiermit auf die bevorstehende 
Anlegung des Grundbuchblattes hingewiesen. 
Alle Personen, die Einwendungen gegen die beabsichtigte Anlegung geltend machen 
können oder die beschränkte dingliche Rechte an dem vorbezeichneten Grundbesitz  
oder sonstige Eigentumsbeschränkungen für sich in Anspruch nehmen, werden 
aufgefordert, ihre Ansprüche bis spätestens 06.07.2022 bei dem Grundbuchamt  
anzumelden. 
Die Ansprüche müssen entweder durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden, 
deren erklärter Inhalt vom Eigentümer stammt, nachgewiesen werden oder vom 
Eigentümer anerkannt worden sein, wenn sie bei der Anlegung des Grundbuchblattes zur 
Eintragung gelangen sollen. 
 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird das Grundbuchblatt ohne Berücksichtigung etwa 
bestehender Rechte angelegt werden. 
 
 
Amtsgericht Hoyerswerda 
Grundbuchamt 
 
 


